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Dossier Nr 7946, «Tagesschau», Beitrag «Impfkampagne in der Schweiz 
stockt» vom 2. September 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr X 

 

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 2. September 2021, worin Sie obige Sendung wie folgt 

beanstanden: 

 

«Der "Bericht" über Granit Xhaka war diskriminierend und verletzte die Privatsphäre des 

Fussballers. Dieser wurde als verantwortungslos dargestellt, weil er sich nicht hat impfen 

lassen. Des weiteren wurde er schlecht dargestellt, weil er nun krank ist, nicht spielen kann 

und mit seinem Verhalten somit den Erfolg der Schweiz Fussballnationalmannschaft 

gefährdet. Es geht niemanden etwas an, wer geimpft ist und wer nicht; wir wollen auch 

nicht wissen, warum Franz Fischlin eine Tagesschau hat ausfallen lassen müssen. Wenn 

schon eine derart irrelevante Information in der Tagesschau gebracht werden sollte, dann 

müsste sich der Porträtierte rechtfertigen können. Da ihm diese Gelegenheit aber nicht 

gegeben wurde, liegt die Vermutung nah, dass mit diesem "Bericht" einfach nur gehetzt 

werden sollte. Ein Vertreter der verhassten Minderheit, ein Ungeimpfter, vielleicht sogar ein 

Impfgegner, sollte lächerlich gemacht und an den Pranger gestellt werden. Das ist nicht 

Journalismus, sondern Volksverhetzung!» 

 

 

Die Ombudsstelle hat sich den Beitrag ebenfalls genau angeschaut und sich mit Ihrer 

Kritik befasst.  

 

Der Bericht in der Tagesschau war kein Bericht ÜBER Granit Xhaka, sondern ein Bericht über 

die ins Stocken geratene Impfkampagne des Bundes «nicht verpassen – impfen lassen». 

Dabei spielt der auf Covid-19 positiv getestete Granit Xhaka im Zusammenhang mit den 

Qualifikationsspielen zur Fussball-WM eine ungewollt ironische Rolle.  
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Granit Xhaka ist als erfolgreicher Fussballer und als Captain der Fussball-Nationalmannschaft 

eine Person von «öffentlichem Interesse». Weil das positive Testergebnis direkten Einfluss 

auf seine Tätigkeit als Fussballer und seine Funktion als Captain hat, sind sachliche Berichte 

darüber keine Verletzung seiner Privatsphäre. 

Die Geschichte: Erst will das Bundesamt für Gesundheit BAG die Fussball-Nationalmannschaft 

als Werbeträger und Botschafter fürs Impfen gewinnen; wohl auch deshalb, weil sie 

diejenige Zielgruppe ansprechen sollte, in der die Impfquote besonders tief ist: junge Leute, 

die ausgehfreudig sind, und im Besonderen auch Menschen mit Migrationshintergrund. Der 

Verband sagte Nein.  

Dann wird Captain Granit Xhaka positiv auf Corona getestet. Der Trainer der 

Nationalmannschaft, Murat Yakin sagt dazu: «Auch ein Captain ist ein Mensch und hat seine 

eigenen Rechte. Wir können den Spielern eine Impf-Empfehlung geben, aber es bleibt ihre 

Entscheidung, was sie damit machen. Da können und wollen wir nichts dran ändern.» 

 

Xhaka wurde nicht diskriminierend oder schlecht dargestellt. Fakt ist, dass Xhaka für viele 

Fussballexpertinnen und -experten sowie für Fans als Spielmacher unverzichtbar ist. Und für 

viele unter ihnen wurde durch den Ausfall von Xhaka die Nationalmannschaft als Ganzes 

geschwächt und könnte der Ausfall des Captains sogar Einfluss auf die WM-Qualifikation 

haben.  

Die Kampagne «nicht verpassen – impfen lassen» hat wenig Erfolg. Die Suche nach 

Botschafterinnen und Botschafter geht weiter. Beim BAG dürfte man im Nachhinein froh sein, 

dass der Fussballverband seine Nationalmannschaft für die Kampagne nicht zur Verfügung 

stellte. Eine «Peinlichkeit» blieb ihm damit erspart.  

 

 

Aufgrund der oben dargelegten Betrachtung können wir keinen Verstoss gegen Art.4 des 

Radio- und Fernsehgesetzes RTVG feststellen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse am öffentlichen Sender und hoffen, dass Sie diesem trotz 

Ihrer Kritik treu bleiben. 

 

 

Sollten Sie in Erwägung ziehen, den rechtlichen Weg zu beschreiten und an die Unabhängige 

Beschwerdeinstanz für Radio- und Fernsehen (UBI) zu gelangen, lassen wir Ihnen im Anhang 

die Rechtsbelehrung zukommen. 

 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Ombudsstelle SRG.D 


